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Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Stadtvertretung (Entscheidung) 27.06.2023 Ö 
 
Sachverhalt 
Auf der Stadtvertretersitzung am 15.11.2022 wurde mit Beschlussvorlage VO (STV)/322/2022 die Haushaltssatzung und 
der Haushaltsplan 2022/2023 mit seinen Anlagen beschlossen. 

In den haushaltsrechtlichen Entscheidungen zum Haushaltsplan 2022/2023 der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 
20.04.2023 wurde darauf hingewiesen, dass die Angabe zu den Stellen gemäß Stellenplan in der Haushaltssatzung 
aufgrund festgestellter Unstimmigkeiten im Stellenplan 2023 unter § 6 mit 82,0 VzÄ für das Haushaltsjahr 2023 
fehlerhaft ist.  

Des Weiteren war der Stellenplan 2023 in der Veröffentlichung der Sitzungsunterlagen zum 15.11.2022 der 
Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht. 

  

Mit Schreiben vom 08.06.2023 der Kommunalaufsicht zur Eingangsbestätigung des Widerspruchs der Stadt Sassnitz 
gegen die haushaltsrechtlichen Entscheidungen vom 20.04.2023 erging erneut der Hinweis auf § 45 Abs. 7 
Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V): 

„Zur Behebung von Fehlern kann die Haushaltssatzung auch nach Ablauf des Haushaltsjahres geändert oder erlassen 
werden; § 47 ist zu beachten.“ 

Gemäß § 47 KV M-V wird die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen von der Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung 
beraten und beschlossen. 

  

Durch die Kommunalaufsicht wurde eindringlich empfohlen, die Ausfertigung der Haushaltssatzung 2022/2023 sowie die 
öffentliche Bekanntmachung zu wiederholen, da nach ihrer Beurteilung keine ordnungsgemäße Ausfertigung der 
Haushaltssatzung 2022/2023 erfolgte, was zu einer Nichtigkeit führt. Einer redaktionellen Berichtigung der 
Stellenanzahl in der Haushaltssatzung 2022/2023 mit Bekanntmachung im Stadtanzeiger Nr. 5/2023 vom 27.04.2023 
der Stadt Sassnitz wurde durch die Kommunalaufsicht nicht gefolgt. 

  

Den Hinweisen und Empfehlungen der Kommunalaufsicht folgend, werden die festgestellten Fehler im Stellenplan 
2023 durch die Verwaltung korrigiert. 

Im Ergebnis dessen weist die Haushaltssatzung 2022/2023 unter § 6 wie folgt aus: 

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 77,750 im Haushaltsjahr 2022 und 84,684 im 
Haushaltsjahr 2023 Vollzeitäquivalente (VzÄ).  

 
Alternative 
Die Stadtvertretung stellt auf die Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2022/2023 und ihren Anlagen vom 15.11.2022 
ab, riskiert damit aber die Nichtigkeit der ordnungsgemäßen Ausfertigung und Wirksamkeit des Stellenplanes 2023. 

 



Finanzielle Auswirkungen 

� Einnahmen                                               �  Mittel stehen zur Verfügung  
 
x   Keine haushaltsmäßige Berührung          �  Mittel stehen nicht zur Verfügung  
 
Bemerkungen: 

  

Finanzielle Auswirkungen:   � keine haushaltsmäßige  
   Berührung 

Gesamtkosten:   TEUR 

Veranschlagung im aktuellen 
Haushaltsplan: 

Haushaltsstelle: 

  

TEUR 

  

Zusätzliche Einnahmen aus 
Zuweisungen: 

Haushaltsstelle: 

  

TEUR 

Über- oder außerplanmäßige 
Ausgabe: 

Deckung Haushaltsstelle: TEUR 

Haushaltsjahr: TEUR 

Haushaltsjahr: TEUR 

Haushaltsjahr: TEUR 

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Haushaltsjahr: TEUR 

Bemerkungen: Mit der wiederholten Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 
2022/2023 erhält der Stellenplan 2023 seinen 
ordnungsgemäße Wirksamkeit. 

  

  

Beschlussvorschlag 
Die Stadtvertretung beschließt die Berichtigung der Haushaltssatzung 2022/2023 mit seiner Anlage, dem Stellenplan 
2023, und beauftragt den Bürgermeister zur ordnungsgemäßen Ausfertigung und wiederholten Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung 2022/2023. 

  

  

  

  

  

Öffentlichkeitsarbeit:  

Die korrigierte Haushaltssatzung 2022/2023 wird noch einmal öffentlich bekannt gemacht. 

Anlage/n 
1 berichtigte Haushaltssatzung 2023 (öffentlich) 

 
2 Stellenplan 2023 zu 2021 vom 20.06.2023 (öffentlich) 

 
 
 



Haushaltssatzung der Stadt Sassnitz 
für die Haushaltsjahre 2022/2023 

 
 

 

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung 
vom 15.11.2022 und mit Genehmigung durch den Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen als untere 
Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 
 

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022/2023 wird 
 
 

                  in 2022 
 

 

                  in 2023 
 
 

 

1. im Ergebnishaushalt     

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 
13.832.600  15.866.700  

 der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 
auf 23.762.600  23.344.500  

 der Saldo der ordentlichen Erträge und 
Aufwendungen auf -9.930.000  -7.477.800  

  
    

b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 
0  0  

 der Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Aufwendungen auf 0  0  

 der Saldo der außerordentlichen Aufwendungen und 
Erträge auf 0  0  

  
    

c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 
-9.930.000  -7.477.800  

 die Einstellung der Rücklagen auf 
0  0  

 die Entnahmen aus Rücklagen auf 
9.930.000  7.477.800  

 das Jahresergebnis nach Veränderung der 
Rücklagen auf 0  0  

  
    

2. im Finanzhaushalt 
    

a) die ordentlichen Einzahlungen auf 
15.776.900  13.411.000  

 die ordentlichen Auszahlungen auf 
20.781.400  20.355.700  

 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 
auf -5.004.500  -6.944.700  

  
    

b) die außerordentlichen Einzahlungen auf 
0  0  

 die außerordentlichen Auszahlungen auf 
0  0  

 der Saldo aus außerordentlichen Ein- und 
Auszahlungen auf 0  0  

  
    

c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 
15.403.800  19.510.200  

 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 
18.449.000  24.668.600  

 der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf -3.045.200  -5.158.400  

  
    

d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden 
Mittel und der Kredite zur Sicherung der 
Zahlungsfähigkeit) -6.000.000  -8.081.300  

    

festgesetzt. 
 



§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

 

                        in 2022                in 2023 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne 
Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt  

 
0 EUR 

 
0 EUR 

 

 

 

 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 
                     in 2022                    in 2023 
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 
wird festgesetzt auf 

 
0 EUR 

 
7.000.000 EUR 

 

 

 

 

§ 5 Hebesätze 
 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:                in 2022                     in 2023 
 
1. Grundsteuer   
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) 

 255 v. H. 255 v. H. 
 b) für die Grundstücke 

(Grundsteuer B) 380 v. H. 380 v. H. 
    
2. Gewerbesteuer 370 v. H. 370 v. H. 

 
 

 

 

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan 
 

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen beträgt 77,750 im Haushaltsjahr 2022 und 84,684 im Haushaltsjahr 2023 
Vollzeitäquivalente (VzÄ). 

 
 
 
 

§ 7 Eigenkapital 
 

  
 

 

Der Stand des Eigenkapitales zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres betrug 29.912.540 EUR  
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31. Dezember des Haushalts-
vorjahres beträgt  26.191.240 EUR  
und zum 31. Dezember des ersten Haushaltsjahres 
und zum 31. Dezember des zweiten Haushaltsjahres 

20.592.540 EUR 
12.770.540 EUR  

 
 
 
 

§ 8 Weitere Vorschriften 
 
 
1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit durch Haushaltsvermerk 
nichts anderes bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie 
auch für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. 
 
2. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg 
gegenseitig deckungsfähig erklärt. 



 
 
 
3. Die Personal- und Vorsorgeaufwendungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für 
gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen. 
 
4. Im Haushaltsplan veranschlagte geförderte Aufwendungen und Auszahlungen dürfen erst in Anspruch genommen werden, 
wenn die Gesamtfinanzierung, beispielsweise durch Vorliegen eines Fördermittelbescheides, gesichert ist. 
 
5. Die Haushaltsansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden nach § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik innerhalb eines 
Teilfinanzhaushaltes jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
 
6. Die Haushaltssatzung kann gem. § 48 KV M-V bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert 
werden. Die Stadtvertretung hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn die in der Verwaltungsrichtlinie 
zur Ausführung des Haushaltsplanes der Stadt Sassnitz vom 22.06.2016 festgelegten Wesentlichkeitsgrenzen erreicht werden. 
 
7. Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von 
Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für 
ihren Zweck verfügbar. 
 
 
 
 
Die rechtsaufsichtliche Entscheidung erging am 20.04.2023 wie folgt: 
 

1. Es wird gemäß § 82 Abs. 1 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) angeordnet, dass der 
Bürgermeister unmittelbar nach der Veröffentlichung der Haushaltssatzung haushaltswirtschaftliche Sperren gemäß § 
51 KV M-V verfügt, die gewährleisten, dass im Haushaltsjahr 2023 in sinngemäßer Anwendung von § 49 Abs. 1 
Nummer 1 und 3 KV M-V nach den für die vorläufige Haushaltsführung geltenden Maßgaben verfahren wird. 
 
Die Stadt darf mithin  
a. Laufende Auszahlungen und Aufwendungen nur tätigen, zu deren Leistung sie rechtlich verpflichtet ist, die für 

die Wahrnehmung von Aufgaben nach § 2 Abs. 3 oder § 3 KV M-V unaufschiebbar sind oder die zur Haushalts-
konsolidierung beitragen und 

b. Laufende Auszahlungen und Aufwendungen für freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben nur in dem Umfang 
leisten, der unaufschiebbar ist, um bestehende Aufgaben fortzuführen. 

 
2. Die haushaltswirtschaftlichen Sperren sind ausschließlich unter der Bedingung aufzuheben, dass eine 

Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 in Kraft trifft, die mindestens eine Verbesserung des jahres-
bezogenen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Tilgung in Höhe von 1.000.000 EUR gegenüber der 
ursprünglichen Planung 2023 aufweist. 

3. Es wird gemäß § 82 Abs. 1 KV M-V angeordnet, dass die Stadtvertretung bis zum 30.06.2023 eine Fortführung des 
Haushaltssicherungskonzeptes nach den Maßgaben des § 43 Abs. 7 KV M-V in Verbindung mit § 17b GemHVO-
Doppik beschließt, welches für das Haushaltsjahr 2023 vollständig umzusetzen ist. Dabei ist insbesondere ein 
Zeitpunkt festzulegen, zu dem der vollständige Haushaltsausgleich erreicht werden soll. 

4. Die sofortige Vollziehung der Anordnungen zu 1. Und 3. Nach § 82 Abs. 1 KV M-V wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. 

5. Gemäß § 52 Abs. 2 KV M-V wird der unter § 2 der Haushaltssatzung für die Stadt Sassnitz festgesetzte 
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für das Jahr 2023 versagt. 

6. Gemäß § 53 Abs. 3 KV M-V wird der unter § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite für 
das Jahr 2023 teilweise in Höhe von 7.000.000 EUR genehmigt. 

 
 
 
 
 
Sassnitz, ………………….. 
 
_____________________        __________________ 
Ort, Datum         Leon Kräusche 
                                                                                       Siegel    Bürgermeister 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Hinweis: 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 

Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am 20.04.2023 durch den Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen 
als untere Rechtsaufsichtsbehörde teilweise erteilt. 
 

 
 
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme 
 
von Donnerstag, dem……..2023   bis Montag, dem……….2023 
 
von 09:00 bis 12:00 Uhr, 
 
 
im Rathaus, Zimmer 1.23 (Amtsleitung Zentrale Dienste Finanzen) öffentlich aus. 
 
 
Sassnitz, den ………………………… 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
Leon Kräusche 
Bürgermeister 
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